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 Antwor t bi t te unter Anführung der  GZ an die Abteilungsmai l

Entwurf eines Bundesgesetzes über österreichische Beiträge an internationale 
Finanzinstitutionen (IFI-Beitragsgesetz 2015); 
Begutachtung; Stellungnahme 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst nimmt zu dem übermittelten 

Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 

Allgemeines: 

Zu legistischen Fragen wird allgemein auf die Internet-Adresse 

http://www.bundeskanzleramt.at/legistik1 hingewiesen, unter der insbesondere 

– die Legistischen Richtlinien 19902 (im Folgenden zitiert mit „LRL …“), 

– das EU-Addendum3 zu den Legistischen Richtlinien 1990 (im Folgenden zitiert mit 

„Rz .. des EU-Addendums“), 

– der – für die Gestaltung von Erläuterungen weiterhin maßgebliche – Teil IV der 

Legistischen Richtlinien 19794, 

– die Richtlinien für die Verarbeitung und die Gestaltung von Rechtstexten (Layout-

Richtlinien5) und 

                                            
 1 Zur Aktivierung von Links (wie diesem) in PDF/A-Dokumenten vgl. 

https://www.ag.bka.gv.at/at.gv.bka.wiki-bka/index.php/Link-Aktivierung_in_PDF/A-Dokumenten. 
 2 http://www.bka.gv.at/Docs/2005/11/28/LegRL1990.doc 
 3  http://www.bka.gv.at/2004/4/15/addendum.doc 
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– verschiedene, legistische Fragen betreffende Rundschreiben des Bundeskanzler-

amtes-Verfassungsdienst 

zugänglich sind. 

I. Zum Gesetzestext 

Zu § 1: 

Es wird angeregt, den Betrag wie folgt auszuschreiben: „16 Millionen Euro“ (vgl. dazu 

LRL 142). 

Zu § 2: 

Es wird angeregt, den Betrag wie folgt unter Verwendung eines geschützten 

Leerzeichens zu zitieren: „16 178,60“ (vgl. dazu LRL 140 und Punkt 4.3.5.2 der 

Layout-Richtlinien). 

II.  Zu den Materialien 

Zur Wirkungsorientierten Folgenabschätzung: 

Es wird auf ein Tippversehen im letzten Absatz des Punktes Interne Evaluierung 
aufmerksam gemacht (Korrektur ist unterstrichen): „Bei der IIC Kapitalerhöhung mit 

einem österr. Beitrag in Höhe von USD 8,769 Mio. ist …“. 

Zum Allgemeinen Teil der Erläuterungen: 

Es wird angeregt, im sechsten Absatz die Abkürzungen „BNE“ und „OECD-DAC“ bei 

ihrer erstmaligen Verwendung auszuschreiben und die Abkürzung in Klammer 

nachzustellen. 

Zum Besonderen Teil der Erläuterungen: 

Die Zitierung des „EZA-Gesetzes“ in den Erläuterungen zu § 3 sollte folgendem 

Muster folgen (Korrekturen sind unterstrichen): „ …, welche mit den Zielen des 

Entwicklungszusammenarbeitsgesetzes (EZA-G), BGBl. I Nr. 49/2002, in Einklang 

steht und somit das Kohärenzgebot des EZA-G erfüllt.“ (vgl. auch LRL 131 und 133). 

                                                                                                                                        
 4 http://www.bka.gv.at/2004/4/15/richtlinien1979.doc 
 5 http://www.bka.gv.at/2004/4/15/layout_richtlinien.doc 
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Diese Stellungnahme wird im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 6. Juli 

1961 auch dem Präsidium des Nationalrates zur Kenntnis gebracht. 

25. September 2015 
Für den Bundesminister für 

Kunst und Kultur, Verfassung und Medien: 
HESSE 
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